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Monatsinformation 

Februar 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ab 2023 wird das Arbeiten im Homeoffice steuerlich attraktiver. Das überarbeite- 
te Jahressteuergesetz 2022 sieht noch einmal einige Verbesserungen bei der 
Homeoffice-Pauschale und beim häuslichen Arbeitszimmer vor. Grund genug, 
auf diese Verbesserungen ab 01.01.2023 einen genauen Blick zu werfen. 

Fragestellungen zum häuslichen Arbeitszimmer bleiben weiterhin ein dauerhaf- 
tes Thema. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat kürzlich einen Fall ent- 
schieden, bei dem eine Arbeitnehmerin aufgrund gesundheitlicher Einschrän- 
kungen den von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz nicht 
an allen Werktagen nutzen kann. 

Auch Studierende und Fachschüler erhalten eine einmalige Energiepreispauscha- 
le i. H. von 200 Euro. Voraussetzung für eine Auszahlung ist, dass die Berechtig- 
ten am 01.12.2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert bzw. an 
einer Berufsfachschule angemeldet sind. 

Seit dem 01.01.2023 ist das Plattformen-Steuertransparenzgesetz in Kraft getre- 
ten. Durch das Gesetz werden private Verkäufe an das Finanzamt gemeldet. 
Jedem, der über entsprechende Plattformen handelt, sollte bewusst sein, dass 
über die Meldepflichten ein noch genauerer Abgleich mit den erklärten Umsatz- 
größen durch die Finanzverwaltung möglich ist. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gesetzgebung

Plattformen-Steuertransparenzgesetz

Seit dem 01.01.2023 ist das Plattformen-Steuertranspa-

renzgesetz in Kraft getreten. Durch das Gesetz werden 

private Verkäufe an das Finanzamt gemeldet, wenn nicht 

bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Alle Online-Marktplätze wie Amazon, eBay und ande-

re, welche digitale Dienstleistungen anbieten, sowie eBay 

Kleinanzeigen, Facebook Marketplace und Airbnb, sind zur 

/GNFWPI�XGTR�KEJVGV�

Private Nutzer, die pro Kalenderjahr mehr als 30 Ver-

käufe auf einer Plattform tätigen oder mit ihren Verkäufen 

CWH�1PNKPG�/CTMVRNÀV\GP�OGJT�CNU������|'WTQ�'KPPCJOGP�
erzielen, müssen automatisch an das Finanzamt gemeldet 

werden.

Alle gewerblichen Nutzer,�CNUQ�'KP\GNJÀPFNGT��FKG�CWH�
entsprechenden Plattformen Waren verkaufen, müssen von 

den Plattformbetreibern mit all ihren getätigten Verkäufen 

an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden.

Bis zum 31.01.2024 müssen die betroffenen Plattformbe-

treiber dem Bundeszentralamt für Steuern Daten über alle 

Verkäufe des Kalenderjahres, die Namen der Verkäufer, die 

5VGWGT�+FGPVK�MCVKQPUPWOOGT��FKG�2QUVCPUEJTKHV��FKG�$CPM-

verbindung und alle relevanten Transaktionen übermitteln.

Hinweis: 

&KG�/GNFGR�KEJV�IKNV�RTQ�2NCVVHQTO�

Jedem, der über entsprechende Plattformen handelt, 

OWUU�DGYWUUV�UGKP��FCUU�ØDGT�FKG�/GNFGR�KEJVGP�GKP�
noch genauerer Abgleich mit den erklärten Umsatzgrö-

ßen durch die Finanzverwaltung möglich ist.

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz betrifft nicht 

nur Verkäufe von Waren, sondern auch den Verkauf 

XQP�FKIKVCNGP�&KGPUVNGKUVWPIGP�
\�|$��¸DGTPCEJVWPIGP�
ØDGT�#KTDPD��8GTMCWH�XQP�'KPVTKVVUMCTVGP�ØDGT�1PNKPG�
Plattformen).

'KPG�#WUPCJOG�XQP�FGT�/GNFGR�KEJV� UVGNNV� FGT�8GTMCWH�
von Gegenständen durch Privatpersonen dar, die keine 

)GIGPUVÀPFG�FGU�VÀINKEJGP�$GFCTHU�UKPF�
\�|$��5EJOWEM���
)GIGPUVÀPFG�FGU�VÀINKEJGP�)GDTCWEJU�
\�|$��'NGMVTQIGTÀVG��
Autos, etc.) fallen nicht unter diese Ausnahme.

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz ist länderüber-

ITGKHGPF�CPIGNGIV�WPF�IKNV�\YKUEJGP�CNNGP�'7�/KVINKGFUVCC-

ten. Realisiert wird dies mittels elektronischem Austausch 

von Daten zwischen den Finanzbehörden.

Hinweis: 

Man gehört zum Verkäuferkreis, wenn man mehr als 

30 Verkäufe auf einem Online-Marktplatz tätigt. Dann 

sollte man dem Finanzamt glaubhaft belegen können, 

warum die Verkäufe stattgefunden haben, um eventu-

elle Steuernachzahlungen zu vermeiden.

Einkommensteuer

Energiepreispauschale für Studierende unterliegt 

nicht der Besteuerung

Studierende und Fachschüler erhalten – auf Antrag – eine 

GKPOCNKIG�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�K�|*��XQP����|'WTQ��8QT� 
aussetzung für eine Auszahlung der Pauschale ist, dass 

FKG�$GTGEJVKIVGP�CO������������CP�GKPGT�*QEJUEJWNG� KP�
Deutschland immatrikuliert bzw. an einer Berufsfachschule 

angemeldet sind.

Nachdem der Bundesrat am 16.12.2022 grünes Licht 

für den Gesetzentwurf gegeben hat, trat das Gesetz am 

����������� KP�-TCHV� 
5VWFKGTGPFGP�'PGTIKGRTGKURCWUEJCN-
GPIGUGV\�s�'225)��

&KGUG�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�YKTF�PKEJV�FGT�$GUVGWGTWPI�
unterliegen und sie wird weder bei einkommensabhängigen 

Leistungen und Sozialleistungen noch bei Sozialversiche-

rungsbeiträgen zu berücksichtigen sein.

#PURTWEJ�CWH�FKG�GKPOCNKIG�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�K��*��XQP�
���|'WTQ�JCDGP�

�� Studierende

�� Schüler in Fachschulklassen, deren Besuch eine berufs-

SWCNK�\KGTGPFG�$GTWHUCWUDKNFWPI�XQTCWUUGV\V�

�� Schüler in Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, 

die in einem mindestens zweijährigen Ausbildungsgang 

GKPGP�DGTWHUSWCNK�\KGTGPFGP�#DUEJNWUU�XGTOKVVGNP��UQYKG

�� Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen
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Da die für eine unmittelbare Auszahlung nötigen Daten 


\�|$��$CPMXGTDKPFWPIGP��PKEJV�XQTNKGIGP��OWUU�FKG�'PGT-

giepreispauschale von den Studierenden bzw. Fachschülern 

beantragt werden.

Bund und Länder wollen gemeinsam eine digitale Antrags-

plattform entwickeln, über die die Auszahlung beantragt 

werden kann.

Weitere Entlastungen für Studierende

Die Bundesregierung hat eine BAföG-Reform auf den Weg 

gebracht, die bereits zum 01.08.2022 in Kraft getreten ist. 

Damit können Studierende sowie Schüler schon in diesem 

Wintersemester von erheblichen Leistungsverbesserungen 

RTQ�VKGTGP��&GU�9GKVGTGP�JCV�FKG�$WPFGUTGIKGTWPI�CWHITWPF�

FGT�UVGKIGPFGP�'PGTIKGRTGKUG�GKPGP�Heizkostenzuschuss 

DGUEJNQUUGP��/KV� FKGUGO�GTUVGP�*GK\MQUVGP\WUEJNCI� GT-

halten BAföG-Geförderte, die außerhalb der elterlichen 

Wohnung wohnen, sowie Aufstiegs-BAföG-Geförderte, 

die einen Unterhaltsbeitrag erhalten, pauschal einmalig 

���|'WTQ��&KGUGT�YKTF�\WT\GKV�CWUIG\CJNV��&KG�#WU\CJNWPI�

des zweiten Heizkostenzuschusses�K��*��XQP����|'WTQ��

welcher auch vom Bundesrat gebilligt worden ist, ist für 

'PFG�,CPWCT��#PHCPI�(GDTWCT������XQTIGUGJGP��+O�5GRVGO-

DGT�JCDGP�GKPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG�'TYGTDUVÀVKIG�GKPG�

einmalige 'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�K�|*��XQP����|'WTQ 

erhalten, welche zusammen mit dem Lohn ausgezahlt 

YWTFG��9GT�PGDGP�FGO�5VWFKWO�CTDGKVGV�
\�|$�� KP�GKPGO�

Minijob oder als Werkstudent) und in Deutschland wohnt, 

hat diese Pauschale auch bekommen.

*QOGQH�EG�WPF�JÀWUNKEJGU�#TDGKVU\KOOGT� 

CD�����������

5GKV������������KUV�FCU�#TDGKVGP�KO�*QOGQH�EG�UVGWGTNKEJ�

attraktiver geworden. Das überarbeitete Jahressteuergesetz 

2022, welches am 16.12.2022 im Bundesrat verabschiedet 

wurde, sieht noch einmal einige Verbesserungen bei der 

*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�WPF�DGKO�JÀWUNKEJGP�#TDGKVU\KOOGT�

vor.

Durch das Jahressteuergesetzes 2022 sind ab 01.01.2023 

verschiedene Neuregelungen zum häuslichen Arbeitszim-

OGT�WPF�\WT�*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�\W�DGCEJVGP��FKG�'KP�WUU�

auf den zu beantragenden Werbungskostenabzug in der 

5VGWGTGTMNÀTWPI������D\Y��CWH�FKG�*ÒJG�FGU�\W�DGCPVTC-

genden Lohnsteuerfreibetrags für 2023 haben können.

*QOGQH�EG�2CWUEJCNG

&KG� *QOGQHHKEG�2CWUEJCNG� JCV� FGT� )GUGV\IGDGT� CWH�

UGEJU|'WTQ�RTQ�6CI�CD������������CPIGJQDGP�WPF�FCW-

erhaft eingeführt. Sie kann ab 01.01.2023 für bis zu 210 

Tage statt bisher 120 Tage im Jahr in Anspruch genommen 

YGTFGP��$GUEJÀHVKIVG�MÒPPGP�FCPP�OCZKOCN������|'WTQ�RTQ�

,CJT�UVCVV�DKUJGT����|'WTQ�CDUGV\GP��&KGUGP�*ÒEJUVDGVTCI�

können Beschäftigte nutzen, die an 210 Tagen im Jahr im 

*QOGQH�EG�CTDGKVGP�s�WPCDJÀPIKI�FCXQP��QD�GU�UKEJ�WO�

GKPG�QFGT�XGTUEJKGFGPG�DGTW�KEJG�6ÀVKIMGKVGP�JCPFGNV�

&KG�*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�IKNV�CWEJ��YGPP�MGKP�JÀWUNKEJGU�

Arbeitszimmer zur Verfügung steht.

Aber: &CU�(KPCP\COV�IGYÀJTV�FKG�*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�

nicht zusätzlich, sondern verrechnet diese Pauschale mit 

dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Der Arbeitnehmer-

2CWUEJDGVTCI� XQP� DKUJGT� �����| 'WTQ� GTJÒJV� UKEJ� CD�

�����������CWH������|'WTQ�

*ÀWUNKEJGU�#TDGKVU\KOOGT�CD�����������

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

IGUCOVGP�DGTW�KEJGP�6ÀVKIMGKV��MÒPPGP�FKG�#WHYGPFWPIGP�

KP�XQNNGT�*ÒJG�CNU�$GVTKGDUCWUICDGP�QFGT�9GTDWPIUMQUVGP�

abgezogen werden. Dies gilt auch dann, wenn für die be-

VTKGDNKEJG�QFGT�DGTW�KEJG�6ÀVKIMGKV�GKP�CPFGTGT�#TDGKVURNCV\�

\WT�8GTHØIWPI� UVGJV�� <WT�'TNGKEJVGTWPI�MCPP�FGT�5VGWGT-

R�KEJVKIG�CPUVGNNG�FGT�VCVUÀEJNKEJGP�#WHYGPFWPIGP�CDGT�

CWEJ�GKPGP�RCWUEJCNGP�$GVTCI� KP�*ÒJG� XQP������|'WTQ�

geltend machen (sog. Jahrespauschale). Damit müssen 

Arbeitnehmer die tatsächlichen Kosten nicht mehr nach-

weisen bzw. keine Belege mehr sammeln.

Sollten die Voraussetzungen für den Abzug der Aufwen-

dungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht im gesamten 

,CJT�XQTNKGIGP��GTOÀ»KIV�UKEJ�FGT�$GVTCI�XQP������|'WTQ�WO�

GKP�<YÒNHVGN�
�|���|'WTQ�/QPCV��

Häusliches Arbeitszimmer bei 

gesundheitsbedingten Einschränkungen

+O�5VTGKVHCNN�MNCIVG�GKP�\WUCOOGP�XGTCPNCIVGU�'JGRCCT�XQT�

FGO�(KPCP\IGTKEJV�$GTNKP�$TCPFGPDWTI��&KG�'JGHTCW�HØJTVG�

an, dass ihr der betriebliche Arbeitsplatz nicht an allen 

Tagen „zur Verfügung gestanden habe“, weil sie aufgrund 

KJTGT� IGUWPFJGKVNKEJGP� 'KPUEJTÀPMWPIGP� \WOKPFGUV� CP�

GKPGO�#TDGKVUVCI�KP�FGT�9QEJG�CWU�FGO�*QOGQH�EG�VÀVKI�

werden könne. Anderenfalls verschlimmere sich ihr Ge-

sundheitszustand. Nach Ansicht des beklagten Finanzamtes 

hat der betriebliche Arbeitsplatz der Klägerin objektiv zur 

Verfügung gestanden. Sie nutze ihn allein aus subjektiven 

Gründen nicht arbeitstäglich.
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Dem ist das Finanzgericht Berlin-Brandenburg nicht gefolgt. 

'U�GPVUEJKGF��FCUU�GU�OC»IGDNKEJ�FCTCWH�CPMQOOV��QD�GU�
FGO�5VGWGTR�KEJVKIGP�\WIGOWVGV�YGTFGP�MCPP��FGP�XQO�
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz arbeits-

täglich zu nutzen. Da die Klägerin jedoch aus ärztlicher 

5KEJV�IGJCNVGP�YCT��CP�GKP\GNPGP�6CIGP�XQP�\W�*CWUG�CWU�
zu arbeiten, um langfristig ihre Arbeitsfähigkeit zu erhal-

ten, könne ihr der Werbungskostenabzug nicht versagt 

YGTFGP��&KGUGT�UGK�CNNGTFKPIU�CWH������|'WTQ�DGITGP\V��FC�
das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der 

IGUCOVGP�DGVTKGDNKEJGP�WPF�DGTW�KEJGP�$GVÀVKIWPI�FGT�
Klägerin gebildet habe. 

Hinweis: 

)GOÀ»� FGO� 'KPMQOOGPUVGWGTIGUGV\� MCPP� GKP�
5VGWGTR�KEJVKIGT� #WHYGPFWPIGP� HØT� GKP� JÀWUNKEJGU�
Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. 

'KPG�#WUPCJOG�IKNV��YGPP� HØT� FKG� DGVTKGDNKEJG�QFGT�
DGTW�KEJG�6ÀVKIMGKV�GKP�CPFGTGT�#TDGKVURNCV\�PKEJV�\WT�
Verfügung steht.

Mehrgewinn aus der Korrektur eines 
unrechtmäßigen Betriebsausgabenabzugs  
bei Gewinnermittlung zuzurechnen

'KP�/GJTIGYKPP��FGT�CWU�FGT�-QTTGMVWT�PKEJV�DGVTKGDNKEJ�
veranlasster Betriebsausgaben stammt und im laufenden 

Gesamthandsgewinn enthalten ist, ist bei der Gewin-

PGTOKVVNWPI� FWTEJ� 'KPPCJOGP�¸DGTUEJWUU�4GEJPWPI�
abweichend vom allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel 

zuzurechnen, wenn die zugrundeliegenden Aufwendungen 

ausschließlich einem Mitunternehmer zugutegekommen 

UKPF��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

Für die Zurechnung eines solchen Mehrgewinns bei die-

sem Mitunternehmer sei bei der Gewinnermittlung durch 

'KPPCJOGP�¸DGTUEJWUU�4GEJPWPI�WPGTJGDNKEJ�� QD� FGT�

Mitunternehmerschaft aufgrund der unrechtmäßigen 

8GTCWUICDWPI�FGT�)GUGNNUEJCHVUOKVVGN�GKP�'TUCV\CPURTWEJ�
zustehe, der im Gewinnermittlungszeitraum der Verausga-

bung uneinbringlich oder wertlos sei.

Kostendeckelung bei Leasingfahrzeugen und EÜR

'KPG�DGKO�8GTVTCIUCDUEJNWUU�IGNGKUVGVG�.GCUKPIUQPFGT\CJ-

NWPI�HØT�GKPGP�(KTOGPYCIGP�KUV�NCWV�$WPFGU�PCP\JQH�HØT�
Zwecke der Kostendeckelung auch dann periodengerecht 

auf die einzelnen Jahre des Leasingzeitraums zu verteilen, 

YGPP�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG� UGKPGP�)GYKPP�FWTEJ�'KPPCJ-

OGP�¸DGTUEJWUU�4GEJPWPI�GTOKVVGNV��

Hinweis: 

/KV�FKGUGT�'PVUEJGKFWPI� KUV�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�FGT�
Linie der Finanzverwaltung gefolgt und hat eine früher 

DGK�'KPPCJOGP�¸DGTUEJWUU�4GEJPGTP�DGNKGDVG�)GUVCN-
tung verworfen.

$KNFWPI�GKPGT�4ØEMUVGNNWPI�HØT�8GTR�KEJVWPIGP�CWU�

einem Kundenkartenprogramm

&GT�$WPFGU�PCP\JQH� JCVVG� \W� GPVUEJGKFGP�� QD�FKG� CWH�
GKPGO�$QPWURWPMVGU[UVGO�DGTWJGPFG�8GTR�KEJVWPI�GKPGU�
'KP\GNJÀPFNGTU��-WPFGP�DGK�\WMØPHVKIGP�'KPMÀWHGP�4CDCVVG�
zu gewähren, die sich nach einem Prozentsatz der in der 

Vergangenheit getätigten Umsätze bemessen, bereits mit 

der Ausgabe der entsprechenden Gutscheine oder aber 

GTUV� FWTEJ� \WMØPHVKIG� 'KPMÀWHG� FGU� LGYGKNKIGP�-WPFGP�
wirtschaftlich verursacht ist und ob insoweit das Passivie-

TWPIUXGTDQV�FGU�����#DU���C�'5V)�GKPITGKHV�

9GPP� UKEJ�GKP�*CPFGNUWPVGTPGJOGP�IGIGPØDGT�FGP�CP�
seinem Kundenkartenprogramm teilnehmenden Kunden 

XGTR�KEJVGV��FKGUGP�KO�4CJOGP�GKPGU�9CTGPMCWHU�KP�#DJÀP-

IKIMGKV�XQP�FGT�*ÒJG�FGU�9CTGPMCWHRTGKUGU�$QPWURWPMVG�
bzw. Gutscheine zu gewähren, die der Karteninhaber 

innerhalb des Gültigkeitszeitraums bei einem weiteren 

Warenkauf als Zahlungsmittel einsetzen kann, ist für die 

am Bilanzstichtag noch nicht eingelösten Bonuspunkte 

bzw. Gutscheine eine Rückstellung für ungewisse Ver-

bindlichkeiten zu bilden, wenn wahrscheinlich ist, dass 

die Verbindlichkeit entsteht und dass das Unternehmen in 

Anspruch genommen werden wird.

'KPG�GPVURTGEJGPFG�#PTGEJPWPIUXGTR�KEJVWPI�UVGNNG�MGKPG�
8GTR�KEJVWPI�FCT�
����#DU���C�'5V)��
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Erbschaftsteuer

Anlaufhemmung bei der Erbschaftsteuer  

bei unklaren Verhältnissen

7O�FKG�8GTLÀJTWPIUHTKUV� HØT�FKG�'TDUEJCHVUVGWGT� KP�)CPI�

\W�UGV\GP��OWUU�FGT�'TDG�OKV�GKPGT�UQNEJGP�<WXGTNÀUUKIMGKV�

und Gewissheit Kenntnis von seinem unangefochtenen 

'TDUEJCHVUGTYGTD�GTNCPIV�JCDGP��FCUU�GT� KP�FGT� .CIG� KUV�

und von ihm deshalb auch erwartet werden kann, seine 

#P\GKIGR�KEJV�
�����'TD5V)��\W�GTHØNNGP��5Q�GPVUEJKGF�FCU�

Sächsische Finanzgericht.

Der Anlauf der Festsetzungsfrist wurde im Streitfall auch 

nicht aus anderen Gründen in Gang gesetzt. Die Anzeige 

FGU�'TDHCNNU�FWTEJ�CPFGTG�CNU�FGP�'TDGP��\WO�$GKURKGN�GKPG�

Bank, lasse die Festsetzungsfrist nicht beginnen.

$GK�XÒNNKI�WPMNCTGP�8GTJÀNVPKUUGP�MÒPPG�KO�'KP\GNHCNN�-GPPV-

PKU�GTUV�OKV�FGT�'TVGKNWPI�FGU�'TDUEJGKPU�XQTNKGIGP��9GPP�

GKP�0CEJNCUUR�GIGT�GKPIGUGV\V�YGTFG��UVGJG�GU�KO�'TOGU-

UGP�FGU�(KPCP\COVU��FGP�'TDUEJCHVUVGWGTDGUEJGKF�FKGUGO�

gegenüber zu erlassen.

Grunderwerbsteuer

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer  

bei Grundstückserwerb von erschließungs-

R�KEJVKIGT�)GOGKPFG

$GKO�'TYGTD�GKPGU�WPGTUEJNQUUGPGP�)TWPFUVØEMU�XQP�GKPGT�

GTUEJNKG»WPIUR�KEJVKIGP�)GOGKPFG� KUV�FKG�)TWPFGTYGTD-

steuer regelmäßig nur auf den Preis für das unerschlos-

sene Grundstück zu zahlen. Dies gilt auch dann, wenn 

FGT�'TYGTDGT�UKEJ�XGTVTCINKEJ�XGTR�KEJVGV��HØT�FKG�MØPHVKIG�

'TUEJNKG»WPI�GKPGP�DGUVKOOVGP�$GVTCI�CP�FKG�)GOGKPFG�

\W�\CJNGP��&KGU�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

Im Streitfall erwarb die Klägerin von der erschließungs-

R�KEJVKIGP�)GOGKPFG�GKPGP�/KVGKIGPVWOUCPVGKN�CP�GKPGO�

unbebauten und unerschlossenen Grundstück. In dem 

-CWHXGTVTCI�YCTGP�'PVIGNVG� HØT�FCU�)TWPFUVØEM�WPF� HØT�

FKG�MØPHVKIG�'TUEJNKG»WPI�LGYGKNU�IGUQPFGTV�CWUIGYKGUGP��

Das beklagte Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer fest 

und legte als Bemessungsgrundlage den Gesamtpreis unter 

'KPDG\KGJWPI�FGT�'TUEJNKG»WPIUMQUVGP�\WITWPFG��

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGF��FCUU�GKP�UQNEJGT�8GTVTCI�

regelmäßig in einen privatrechtlichen Vertrag über den 

'TYGTD�FGU�WPGTUEJNQUUGPGP�)TWPFUVØEMU�WPF�GKPGP�ÒH-

HGPVNKEJ�TGEJVNKEJGP�8GTVTCI�ØDGT�FKG�#DNÒUWPI�FGU�'TUEJNKG-

»WPIUDGKVTCIU�CWH\WVGKNGP�KUV��'KPG�UQNEJG�#DNÒUWPIUCDTGFG�

sei nur öffentlich-rechtlich zulässig; als privatrechtliche 

Vereinbarung wäre sie nichtig. Das Vertragswerk sei jedoch 

so auszulegen, dass es weitestmöglich wirksam bleibt. Der 

Verkauf eines noch zu erschließenden Grundstücks durch 

FKG�GTUEJNKG»WPIUR�KEJVKIG�)GOGKPFG�UGK�PCEJ�#WHHCUUWPI�

der Richter nicht mit dem Verkauf durch einen privaten 

'TUEJNKG»WPIUVTÀIGT�\W�XGTYGEJUGNP�

Verfahrensrecht

Verantwortlichkeit eines „nominellen“ Geschäfts-

HØJTGTU�HØT�FKG�'THØNNWPI�FGT�UVGWGTNKEJGP�2�KEJVGP�

der GmbH

&KG�8GTCPVYQTVNKEJMGKV�GKPGU�)GUEJÀHVUHØJTGTU�HØT�FKG�'THØN-

NWPI�FGT�UVGWGTNKEJGP�2�KEJVGP�FGT�)OD*�GTIKDV�UKEJ�CNNGKP�

aus der nominellen Bestellung zum Geschäftsführer. Dies 

sei auch dann der Fall, wenn der Geschäftsführer nur als 

Strohmann fungiere, so das Finanzgericht Münster.

)GOÀ»������5CV\���#1�JCHVGP�FKG� KP�FGP�������WPF����

AO bezeichneten Personen, soweit Ansprüche aus dem 

Steuerschuldverhältnis in Folge vorsätzlicher oder grob 

HCJTNÀUUKIGT�8GTNGV\WPI�FGT� KJPGP� CWHGTNGIVGP� 2�KEJVGP�

nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt werden. 

<W�FGP�RQVGP\KGNNGP�*CHVWPIUUEJWNFPGTP�IGJÒTGP�W��C��FKG�

gesetzlichen Vertreter juristischer Personen. Gesetzlicher 

8GTVTGVGT�GKPGT�)OD*� KUV�FGTGP�)GUEJÀHVUHØJTGT��)GOÀ»�

§ 34 Abs. 1 Satz 1 AO haben die gesetzlichen Vertreter 

juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht 

rechtsfähigen Personenvereinigungen deren steuerliche 

2�KEJVGP�\W�GTHØNNGP�

Die Klägerin war als (einzige) nominelle Geschäftsführerin 

WPF� URÀVGTG� .KSWKFCVQTKP� FGT�)OD*�FGTGP� IGUGV\NKEJG�

Vertreterin, und zwar von der Gründung der Gesellschaft 

im Jahr 2007 bis in das Jahr 2017. Inwieweit die Klägerin 

diese Aufgabe tatsächlich erfüllt habe, sei tatbestandlich 

GDGPUQ�QJPG�$GFGWVWPI�YKG�FGT�7OUVCPF��FCUU�KJT�'JG-

OCPP�VCVUÀEJNKEJ�FKG�)GUEJÀHVG�FGT�)OD*�IGHØJTV�JCDG��

&C�GU�FGP�'JGNGWVGP�IGTCFG�CWH�FKG�$GUVGNNWPI�FGT�-NÀIGTKP�

als Geschäftsführerin ankam, liege auch nicht etwa ein 

5EJGKPIGUEJÀHV�XQT��&CUU�FKG�-NÀIGTKP�KP�FGT�)OD*�PKEJV�

tatsächlich die Geschäfte führte, sondern nur als Strohfrau 

HWPIKGTVG��ÀPFGTG�CP�FGT�QDLGMVKX�XQTNKGIGPFGP�2�KEJVXGT-

letzung nichts.
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Februar 2023 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung (GDTWCT�/ÀT\�����

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20231 10.03.20231

'KPMQOOGPUVGWGT��-KTEJGPUVGWGT��5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI 'PVHÀNNV 10.03.2023

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 'PVHÀNNV 10.03.2023

Umsatzsteuer 10.02.20232 10.03.20233

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung 10.02.2023 'PVHÀNNV

'PFG�FGT�5EJQPHTKUV�QDKIGT�5VGWGTCTVGP� 

DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

¸DGTYGKUWPI4 13.02.2023 13.03.2023

Scheck� 10.02.2023 10.03.2023

Gewerbesteuer ���������� 'PVHÀNNV

Grundsteuer ���������� 'PVHÀNNV

'PFG�FGT�5EJQPHTKUV�QDKIGT�5VGWGTCTVGP� 

DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

¸DGTYGKUWPI4 20.02.2023 'PVHÀNNV

Scheck� ���������� 'PVHÀNNV

Sozialversicherung6 24.02.2023 29.03.2023

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteuer-Anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

FGT�5VKEJVCI��$GK�GKPGT�5ÀWOPKU�FGT�<CJNWPI�DKU�\W�FTGK�6CIGP�YGTFGP�MGKPG�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�GTJQDGP��'KPG�¸DGTYGKUWPI�OWUU�UQ�HTØJ\GKVKI�

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

�� $GK�<CJNWPI�FWTEJ�5EJGEM�KUV�\W�DGCEJVGP��FCUU�FKG�<CJNWPI�GTUV�FTGK�6CIG�PCEJ�'KPICPI�FGU�5EJGEMU�DGKO�(KPCP\COV�CNU�GTHQNIV�IKNV�� 

'U�UQNNVG�UVCVVFGUUGP�GKPG�'KP\WIUGTOÀEJVKIWPI�GTVGKNV�YGTFGP�

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F��J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��XQT-

liegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��
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Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

&KG�8GTYGPFWPI�FGT�+PJCNVG�WPF�FGT�$KNFGT�KO�-QPVGZV�FKGUGT�/CPFCPVGP�/QPCVUKPHQTOCVKQP�GTHQNIV�OKV�'KPYKNNKIWPI�FGT�&#6'8�G)�

Publication name: Mandanten-Monatsinformation 02/2023 generated: 
2023-02-01T11:33:27+01:00 


